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Anfrage von Stadtratsmitgliedern - öffentlich 
(gemäß § 28 Abs. 6 SächsGemO in Verbindung mit der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Chemnitz) 
 

Fragesteller/in: Herr Jörg Vieweg (SPD-Fraktion) 
Vorname Name (Fraktion) 

 

Kurzbezeichnung: Parkplätze für Krafträder 

Frage: 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 
 
in Chemnitz sind ca. 10.000 Zweirad-Krafträder zugelassen. Vor dem Hintergrund einer weiteren 
Reduzierung der Feinstaubbelastung, sowie einer möglichen Verkehrsentlastung der Innenstadt, 
bilden Krafträder eine umweltschonende und platzsparende Alternative zum Auto.  
Darüber hinaus sollten alle Verkehrsteilnehmer gleichbehandelt werden und somit auch 
ausreichend Parkraum für Krafträder zur Verfügung stehen. In Anbetracht der Tatsache, dass 
diesen jedoch die Einfahrt in Parkhäuser teilweise verboten ist und durch fehlende 
Befestigungsmöglichkeiten für Parkscheine die Nutzung von gebührenpflichtigen Stellflächen 
nicht in Betracht kommt, sind hier Zweifel angebracht. 
 
In diesem Zusammenhang bitte ich sie um Beantwortung folgender Fragen: 
   
1) Wieviel Einzelparkflächen für Zweirad-Krafträder stehen im Bereich der Innenstadt zur 

Verfügung? 
 
2) Sofern es keine Einzelparkflächen gibt, warum nicht? 
 
3) Wie werden Zweirad-Kraftfahrer im Stadtgebiet auf mögliche Parkmöglichkeiten 

hingewiesen? 
 
4) In welcher Höhe wurden Bußgelder durch ermitteltes Falschparken von Zweirad-

Krafträdern in den Jahren 2014 und 2015 durch die Stadt eingenommen?  
 
Für die Beantwortung der Fragen danke ich im Voraus. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Jörg Vieweg   
 
 

 
 
Die Ratsanfrage wurde elektronisch erstellt und enthält keine eigenhändige Unterschrift. 
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